
Stand: April 2016 1

 

Allgemeine Vertragsbestimmungen  
für Architekten-/Ingenieurleistungen  

– AVB –  
 

§ 1 
Pflichten des AN 

1.1 Der Auftragnehmer (AN) hat de n Auftraggeber (AG) hinsichtlich seiner gestalterischen und baulichen Vorstellungen 
zu beraten un d sinnvolle P lanungs- bzw. Alte rnativvorschläge zu  unterbreiten, zeichnerisch darzustellen und dere n 
Kosten im jeweiligen Planungsstadium zu ermitteln.  

Auf eventuelle Bedenken hinsichtlic h der Ge nehmigungsfähigkeit der  Planungswünsche und der Erfüllung der 
Planungsvorgaben des AG hat d er AN frühzeitig hinzuweisen und Gegenvorschläge zu unterbreiten. Der AN hat sich 
rechtzeitig zu verge wissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken  entgegenstehen und 
diese dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

1.2 Der AN verpflichtet sich,  die Interessen des AG  gewissenhaft wahrzunehmen und seine Leistung vorrangig nach den  
vom AG vorgegebenen Anforderungen an die Pla nung und a n die Ausführung unt er Berücksichtigung der allgemei n 
anerkannten Regeln der Baukunst, der Bautechnik und den Grund sätzen der Funkt ionalität und der Wirtschaftlichkeit 
– auch hinsichtlich der Unterhaltungs- und Betriebskosten in der Nutzungsphase – zu erbringen.  

Der AN ist verpfl ichtet, den A G über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten un d 
Umstände unverzüglich schriftlich zu unterrichten. 

1.3 Gibt der A G die Ergebnisse der Vorplanung und eine darauf aufbauende Planungslösung als Vore ntwurf frei, ist die  
damit festgelegte (Planungs-) Lösung Gr undlage für di e weiterführende E ntwurfsplanung des  AN. Bei der 
Entwurfsplanung hat der AN die im Rahmen der Vorplanung e rmittelten Vorgaben  der Genehmigu ngsbehörden z u 
berücksichtigen und bei seiner Planung zu berücksichtigen.  

Im Falle eines Widerspruchs der Vorgaben der Genehmigungsbehörden mit den Planungsvorgaben des AG und/oder 
den vereinbarten Vertragszielen hat der A N den AG zu in formieren und eine Ent scheidung des AG he rbeizuführen, 
bevor weitere Planungsleistungen erbracht und Planungsfortschreibungen umgesetzt werden. 

Mit der Unterzei chnung der Bau vorlagen für den  Bauantrag oder mit Abgabe von (entsprechende n) Erklärungen i m 
behördlichen Ba ufreigabe- ode r Anzeigeverfahren erfo lgt keine Billigung oder  A nerkennung der  Leistungen d er 
Genehmigungsplanung. 

1.4 Der AN hat den  AG über die N otwendigkeit der  Ein schaltung von Fachingenieu ren und Sonde rfachleuten (z. B.  
Brandschutz, Ba ugrund, Statik, Haustechnik, Bauph ysik) so rechtzeitig zu berate n, dass die Son derfachleute oh ne 
Planungsverzögerungen beauft ragt werden kön nen. De r AN h at die Leistunge n der So nderfachleute zeitlich zu 
koordinieren, zu steuern, mit s einen Leistungen abzustimmen und auf Plausi bilität und Konf ormität zu sein en 
Leistungen zu prüfen. Forderungen und  Bedi ngungen der F achplaner hat  d er AN  bei seinen Leistungen zu 
berücksichtigen und in seine Planung einzuarbeiten und dort übersichtlich zu integrieren. Hat der AN Bedenken gegen 
die Richtigke it und Vollständigkeit di eser Leistu ngen, hat er den AG dar auf schriftlich hinzuweisen und einen 
Lösungsvorschlag zu erarbeiten.  

Der AN hat  seine Leistungen vo r der Integration der Planungsbeiträge der Fachingenieure und Sonderfachleute sie 
mit den jeweils fachlich Beteiligten abzustimmen und bei Übergabe der genehmigungsfähigen Entwurfslösung und der 
jeweils ausführungsreifen Planungslösung mit dem AG abzustimmen und zu erörtern. 

1.5 Der AN hat den AG in jeder Ph ase der Planung und Ausführung rechtzeitig schriftlich auf voraussichtliche Qualitäts-, 
Kosten- und  Te rminabweichungen hinz uweisen u nd Lösungsvors chläge zur Einh altung der  vom AG vorg egebenen 
Qualitäten, Kosten und Termine zu unterbreiten. 

1.6 Der AN ist verpfl ichtet, die in den jew eiligen Leistungsphasen auf Basis der DIN 2 76 Dezember 20 08 geschuldeten 
Kostenermittlungen durchzufüh ren, fortzuschrei ben und zu v erfeinern so wie eine ständige Kostenkontrolle 
vorzunehmen. D iese Leistung b einhaltet eine fortlaufende Ak tualisierung, Fortschreibung und D okumentation de r 
Veränderungen, insbesondere bei einer sukzessiven Aussch reibung der einze lnen Ge werke. Der AN hat de n 
Kostenanschlag sukzess ive nach den Ausschreibungsergeb nissen für die ein zelnen G ewerke (Einheits- oder 
Pauschalpreise der Angebote) zu erstellen, jeweils fortzuschreiben und zu dokumentieren. 

1.7 Der AN hat im Rahmen der Leistungsphase 6 die Ausschreibung der Bauleistungen  

 ge werkeweise, 

 paketweise oder  

 für einen Generalunternehmer 

sowie  
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 als Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnissen oder 

 als Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm (funktionale Leistungsbeschreibung)  

vorzubereiten. Der AG ist frei in seiner Entscheidung, ob er die Baumaßnahm e mit einem Gene ralunternehmer oder 
mit einzelnen od er meh reren Gewerkeunternehmern du rchführt. Maßgebend ist die bestmöglichste Erreichung  de r 
wirtschaftlichen Planungsziele.  

1.8 Wird erkennbar, dass eine als Vertragsziel vereinbar te Kostenobergrenze (Herstellungskosten oder Bauwerkskosten) 
oder die ermittelten und mit dem AG abgestimmten einzelnen Baukosten der Ge werke– und anlagengezogen en 
Kostengruppen aus den Kostengruppen 300 und 400 bei de r weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach 
dem Ergebnis der Ausschreibung einzelner G ewerke nich t eingehalten werden (können), hat  der AN dem AG 
unverzüglich darüber und über die Ausw irkungen zu informieren und die Gründe fü r die Abweichung sowie sämtliche 
möglichen Handlungs- und Planungsalternat iven (Einsparung smöglichkeiten)  schrift lich aufzuzeigen. Die 
Verpflichtung de s AN, den  AG auch sonst au f mögliche Einsparungsmöglichkeiten hinz uweisen, bleibt davo n 
unberührt.  

1.9 Sollten Regelwerke in Übe rarbeitung sein ode r ir gendwelche Unk larheiten übe r di e fachlich allgemein anerkannt en 
Regeln der Technik vorliegen, die Einfluss auf die Planung und die Planungserg ebnisse haben könnte, ist der A N 
verpflichtet, hierüber den AG unverzüglich schriftlich zu informieren.  

1.10 Der AN wird von seiner Pflicht und Verant wortung zur Pr üfung, Kontrolle , Koordinierung,  Steuerung un d 
Überwachung nicht dadurch befr eit, dass einer d er Fachingenieure oder Sonderf achleute oder ein sonstiger fachlich 
Beteiligter vertraglich gegenüber dem AG  ebenfalls zur Prüfung, Kontrolle, Koordinierung ode r Überw achung 
verpflichtet ist. 

1.11 Der AN ist verpflichtet, an den vom AG  oder von anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie den beauftragten 
Baufirmen anberaumten (Bau-,  Planungs- und Koordinat ions-) Besprechungen teilzunehmen. D er AN hat  über  
Besprechungen Niederschriften anzufertigen und dem AG unverzü glich zu übermitteln. Die Ergebnisse hat der AN in 
die von ihm geschuldeten Planungsleistungen einzuarbeiten 

1.12 Der AN ver pflichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit im Verhältnis zu Dritten (auch zu sä mtlichen Medien) 
hinsichtlich sämtlicher ihm zugäng licher Kenntnisse und Informati onen über das Bauvorhaben und der Vorber eitung 
und Du rchführung von Ve rgabeverfahren einschließlich  der  Inhalte  der  vom AG eingeg angenen 
Vertragsbeziehungen. Ein Versto ß gegen  diese Verschwiegenheitspflicht ist ein wichtiger Kündigungsgrund fü r den 
AG. 

1.13 Der AN hat die ihm übertragenen Leistungen selbst in seinem Büro mit eigenen (angestellten oder freien) Mitarbeitern 
zu erbringen. N ur mit vorherige r schriftlicher Zust immung des A G ist eine Über tragung von Leistungen an Dritte  
(Subplaner oder freie Mitarbeiter) zulässig. 

 Die Zustimmun g des A G ka nn insbesonder e ver weigert werden, wenn der  Dritte  a uf seine et waigen 
Urheberpersönlichkeitsrechte oder sonstigen Leistungsschutzrechte gegenüber dem AN nicht verzichtet sowie der AN 
dem AG die u rheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse und sonstigen Rechte an diesen übertragenen Leistungen nach 
Maßgabe des Vertrages nicht verschafft oder in nicht hinreichendem Maße gewährleistet. 

Bei zulässiger Unterbeauftragung ist der AN verpflichtet, dem AG den insoweit übertragenen Leistungsanteil offen zu 
legen und mit den Dritten die gleichen Vertragsbedingungen zu  vereinbaren wie mit dem AG, sow eit es um die  
Leistungen und Pflichten des AN aus diesem Vertrag geht. 

§ 2  
Vollmacht des AN 

2.1  Der AN ist zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des AG ni cht berechtigt. Soweit es seine Aufgaben e rfordern und zur 
Vertragserfüllung gehört, ist de r AN jedoch berech tigt und verp flichtet, die Rechte d es AG zu wahren, insbesondere 
im Rahmen d er Objektübe rwachung die E rfüllung der  Bauvert räge zu fo rdern und reine Vert ragsanordnungen 
gegenüber den  ausführende n Unterne hmern und den son stigen an der Überwachung f achlich Beteiligt en 
(Fachbauleiter etc.) zu treffen. Der AN darf den bauausführenden Unternehmern notwendige Weisungen geben un d 
Anordnungen treffen, die zur vert ragsgemäßen Ausführung der vom AG beauft ragten Bau- und Lieferleistungen und 
zur Sicherstellung einer störungs freien Bauausführung not wendig sind, sofern sie ersichtlich kein e wirtschaftlichen 
oder finanziellen Auswirkungen für den AG haben.  

2.2 Der AN hat ansonsten ausschließli ch Anor dnungen des AG , insbesondere zu Leistungsergänzung en, 
Leistungserweiterungen, Leistun gsreduzierungen oder zu m Leistungsablauf zu beachten und  sie bei se iner 
Leistungserbringung umzusetzen. Andere Proj ektbeteiligte oder als Vertreter des AG  auftretende Persone n 
(einschließlich P rojektsteuerer) sind dem AN ge genüber nicht weisungsbefugt, es sei denn sie haben inso weit 
nachweislich eine ausdrückliche schriftliche Vollmacht des AG. 

§ 3  
Zusammenarbeit zwischen AG und AN 

3.1 Der A G förd ert die Planung un d Durchfüh rung des  Bauvorhab ens und wird di e erfor derlichen Entscheidungen 
innerhalb angemessener Zeit treffen. Der AG hat sei ne Planungsvorgaben und Planungsabsichten jeweils rechtzeitig 
mitzuteilen und in Abstimmung mit dem AN zu konkretisieren und umzusetzen. 

3.2 Der A G stellt dem AN folgende Unterlagen, die dieser zur Erb ringung seiner L eistungen benötig t, rechtzeitig zur 
Verfügung: 
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 Bestandspläne 

 Baulasterklärungen bzw. Auszug aus dem Baulastenverzeichnis 

 Grundbuchauszug aus Abteilung II (insbesondere wegen etwaiger zu beachtender Grunddienstbarkeiten zur 
Beschaffung der dazu gehörenden Unterlagen wie Pläne Versorgungsleitungen etc.) 

Der AN hat d em AG diese Unterl agen nach Fe rtigstellung aller Leistungen, spätestens bei Abnahme der Leistungen  
zurückzugeben. Er darf diese Unterlage Dritten nur nach vorheriger Zustimmung des AG Einsicht g eben oder sie an  
Dritte weitergeben. 

Soweit der AN Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen für die Ausführung seiner Leistungen  benötigt, ist e r 
verpflichtet, den AG so rechtzeitig schriftlich darauf hinz uweisen, dass der AG in angemessener Frist die Unterlagen 
beschaffen bzw. vorlegen und die Entscheidungen treffen und der AN seine Leistu ngen rechtzeitig erbringen kann . 
Bedenken gegen Unterlagen, Vorgaben oder Entscheidungen hat der AN dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

3.3 Der Auftragnehmer hat d em Auftraggeber auf An forderung über seine Leistungen unverzüglich und ohne besonde re 
Vergütung Auskunft zu erteilen und Einsicht zu gew ähren, bis das Rechn ungsprüfungsverfahren für die 
Baumaßnahme durch die Prüfungsbehörde abgeschlossen ist.  

§ 4  
Zahlungen / Sicherheitseinbehalt 

4.1 Der AN hat An spruch auf Abschlagszahlungen fü r erbracht e und nachge wiesene und in sich abgeschlossene 
Leistungen der  einzelnen Leistungsphasen einschließlich Nebenkosten und jeweils gültiger gesetzlich er 
Umsatzsteuer bei prüfbarer Rechnungsstellung.  

4.2 Die Parteien vereinbaren einen S icherheitseinbehalt von 3 % als Sicherheit für die Vertragserfüllung zur Absicherung 
aller Erfüllungs-, Mängelhaftungs- und Schadensersatzansprüche. Der Sicherheitseinbehalt dient auch der Sicherung 
der Ansprüche a us Störungssachverhalten, für di e der  AN keinen  Versicherungs– und Deckungsschutz hat (rein e 
Kosten – oder Terminübe rschreitungen) oder für die ein Versicherungsschutz ausgeschl ossen ist (z. B. 
Obliegenheitsverletzungen, Vorsatz). Der AG leistet für nachgewiesene Leistungen Abschlagszahlungen in Höhe von 
95 % des vereinbarten Honorars.  

4.3 Die Fälligkeit von Abschlagszahl ungen tritt mit Ablauf ei ner Prüfungsfrist von 21 Tagen  nach Vorlage der prüf baren 
Abschlagsrechnung unter Ausweisung der Umsatzsteuer  und einer gültigen Freist ellungsbescheinigung des 
zuständigen Finanzamtes ein. 

4.4 Nach vertragsgemäßer Erfüllung beauftragter Leistungsphasen ist der AN berechtigt, für die jeweilige Leistungsphase 
eine (Teil-)Schlussrechnung zu s tellen, soweit für diese Leistungsphasen eine (Teil-)Abnahme vor  Beendigung des  
Gesamtauftrages vereinbart ist. I m der Prüffähigkeit der (Teil-)Schlussrechnung und Richtigkeit hat der AN A nspruch 
auf eine entsprechende Teilschlusszahlung. De r Betrag ist spätestens 30 Tage nach Zugang  einer prüffähig en 
Teilschlussrechnung unter A ufrechterhaltung des ve reinbarten Sicherheitsei nbehalts zur Zahlung fällig. 
Leistungsverweigerungsrechte wegen Mängeln,  insbesonder e solche nach § 641 Abs. 3 BGB bleiben hiervon  
unberührt. 

4.5 Sofern der AN seine Leistungen aus der Leist ungsphase 6 vertragsgemä ß u nd vollständig e rbracht und die 
geschuldeten Unterlagen vorgel egt hat, erfolgt eine (Schlu ss-)Abnahme, die Voraussetzung für die Fälligkeit  der 
Schlusszahlung nach Vorlage einer prüffähigen Honorarschlussrechnung ist. 

4.6 Nachforderungen nach eine r ei nmal erteilten (Teil-)Schlussrechnung sind a usgeschlossen, w enn der  A G hier auf 
entsprechende Zahlung oder Teilzahlung geleistet hat. Es wird vermutet, dass der AN mit der (Teil-) Schlussrechnung 
eine endgültige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen hat.  

4.7 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus rechtsgrundlosen Überzahlungen kann sich der Auftragnehmer nicht au f 
den Wegfall der Bereicherung berufen.  

§ 5 
Abnahme / Teilabnahme 

5.1 Für die beiderseitigen Vertragsbeziehungen, und zwar sowohl für die verbindlich übertrag enen als auch für  die vom  
Auftragnehmer angebotenen Planungsleistungen, gelten v on Anfang an abs chließend die Bestimmungen d es 
Architektenvertrages, gleic hgültig, ob die Leistung en einer Partei bereits  erbracht worden sind ode r nicht. Ferner , 
sind alle durch diesen Vertra g übertragenen oder zu erbringenden sowie - im Falle der Beauftragung durch die Stad t 
Eberswalde – alle vom Auftragne hmer angebotenen Leistungen und Leistungsphasen jeweils Teil einer einheitlichen 
Planerleistung und eines einheitlichen Projektes, unabhängig von einer Stufenbeauftragung.  

5.2 Der A G h at die vom AN er brachten Leistungen  als ganz es förmlich nach Abschluß de r letzten L eistungsphase in 
einem Abnahme protokoll in Anle hnung an § 12 Nr. 4 VOB/B am Sitz des AG abzunehmen, sofer n die Leistungen  
vollständig, vertragsgerecht und mängelfrei erbra cht und die vereinbarten Vertragsziele erreicht worden sind und der  
AN die Fertigstellung schriftlich angezeigt hat.  

 Die Abnahmewirkungen treten ein, wenn das Abnahmeprotokoll von beiden Parteie n unterzeichnet worden ist. Wenn 
der AG die Ab nahme nicht erklärt oder  ausdrücklich verweigert, ob wohl die  Leistungen des AN vollständig,  
vertragsgerecht und im Wesentlichen mängelfrei erbracht worden sind, kann der AN den AG schriftlich auffordern, die 
Abnahme unter Fristsetzung durch Unterzeichnung des Abnahm eprotokolls zu erklär en. Der Abla uf der Frist gilt als 
Abnahmezeitpunkt. 
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5.2 Einzelne Beauftragungsstufen oder einzelne Leistungsphasen werden nicht re chtsgeschäftlich abgenommen, es  sei 
denn der Ve rtrag w ird wegen n icht beabsichtigt er Fo lgebeauftragung beendet und die Leistungen des AN sind 
insgesamt  insoweit fertig gestellt. In diesen Fällen gilt vorstehende Ziffer entsprechend.  

 Auf Verlangen des AN sind jedoch die vollständig erbrachten Leistungsphasen 1 bis 8 nach vo llständiger Erbringung 
der Leistungsphase 8 besonders abzunehmen (Teilabnahme). Vorstehende Ziffer gilt entsprechend.  

 Mit der Teilabnahme beginnt die Frist für die Mängelhaftung der erbrachten und abgenommenen Leistungen. 

5.3 Soweit sich der AG bei de r Abnahme Mängelrechte vo rbehalten will, hat e r den  entsprechenden Vorbehalt bei d er 
Abnahme (- erklärung) in dem A bnahmeprotokoll schriftlic h zu e rklären. Schade nersatzansprüche bleiben davon 
unberührt.  

5.4 Die Erfüllung von geschuldeten Te ilerfolgen be wirkt keine Teilabnahme und hat keine Abnahmew irkungen. Eine  
stillschweigende Abnahme ist ausgeschlossen.  

§ 6 
Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung 

6.1 Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren nach Ablauf von vier Jahren beginnend mit der Abnahme bzw. 
der jeweiligen Teilabnahme der Leistungen.  

6.2 Hat der AN ei ne geschuldete Leistung (insbesondere die Erstellung von Plänen, Ausführungsunte rlagen, 
Ausschreibungsunterlagen, Bauantragsunterlagen oder sonstige gegenständliche Leistungsergebnisse, die si ch noch 
nicht im Bau werk verkörpert  haben oder dort nicht verkörpern können) nicht oder  nicht vollständig  oder  mangelhaf t 
erbracht, hat ihm  der AG Gelegenheit zu geben, die Leistung zu vervollständigen, vertragsgemä ß zu vollenden oder  
nachzubessern (Nacherfüllungsre cht des AN).  Dies gilt  nicht, sofern sich  Mängel, Fehler oder Defi zite im  Bauwerk 
verkörpert habe n oder eine fehlende Leist ung nachzuholen w äre, ob wohl der AG kein Interesse mehr an der  
Vervollständigung oder Nachbesserung einer Leistung hat.  

6.3  Die Haftung de s AN für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Mängelfreiheit seiner  Leistungen bleibt von d er 
Entgegennahme, Anerkennung oder Freigabe der Leistungen bis zur jeweiligen Abnahme unberührt. 

6.4 Haften die Vert ragsparteien eine m Dritten gemei nschaftlich aus unerlaubter Han dlung, sind sie im Innenverhältnis 
zueinander fü r d en Schaden n ach Maßga be des Vertrages ve rantwortlich. Jeder V ertragspartner kann F reistellung 
von der Haftun g oder den Scha densausgleich durch den ande ren Vertragspa rtner verlangen, so weit de r ande re 
Vertragspartner im Verhältnis der Parteien zueinander für den Schaden einzustehen hat. 

6.5  Der AN  ist verpflichtet, eine für d as üb ernommene Ri siko ausreiche nde Haftpflicht versicherung m it 
Mindestdeckungssummen für Pe rsonenschäden i n Höhe  v on 1.0 00.000,00 E UR und für  sonstige Schäden (S ach- 
und Verm ögensschäden) in Höhe von  1.0 00.000,00 EUR  abzuschließen und bis zu m Ablauf de r 
Mängelhaftungsfristen aufrecht z u erhalten.  Die entsprechende Versicherungspo lice hat eine Na chhaftung von 5  
Jahren vorzusehen.  

Zum Nach weis des Versicherungsschutzes ist der AN verpflichtet, vor Unterzeichnung de s Vertrages eine 
entsprechende a ktuelle Bestätigung seines Haftpflicht versicherers mit der Versic herungsnummer u nd den mit dem  
AG vereinbarten Deckungssummen zu überreichen. 

Der AN  ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verp flichtet, wenn und s oweit Versicherungsschutz in der  
abgeschlossenen bzw. vereinbarten Höhe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist.  

Sofern d er A N auf Verlang en d es AG  den vere inbarten Versicherungsschutz od er dessen Au frechterhaltung t rotz 
Nachfristsetzung nicht nachw eist, is t der AG zur Kündigung d es Vertrages aus w ichtigem Grund berechtigt.  
Unabhängig d avon werden  o hne Nach weis des mit de m AG verein barten o der a ufrechterhaltenen 
Versicherungsschutzes weitere Honoraransprüche des AN nicht fällig.  

§ 7  
Herausgabe von Unterlagen / Zurückbehaltungsrechte 

7.1 Die vom AN zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Original-Unterlagen (Zeichnungen, Pläne etc.) sind dem AG 
übersichtlich un d vollständig als Pausen und K opien in zw eifacher Ausfertigung  und als sonstige elektronische  
Medien (auf Dat enträger) in den  gängigen Dateif ormaten fü r Wor d und Excel, als pdf und , insb. *.dwg und *.dxf, 
auszuhändigen. Sämtliche Unterlagen und Dateien, insbesondere Zeichnungsdateien werden Eigentum des AG.  

 Der AN hat Unte rlagen des AG zurückzugeben, wenn er sie zur W ahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt, 
spätestens und unaufgefordert jedoch bei der Abnahme bzw. Teilabnahme der Leistungen des AN. 

7.2 Der AN ist bere chtigt, die von ih m im Zusammenhang mi t der V ertragserfüllung erstellten Unterl agen nach Ablauf 
einer Frist von 5 Jahren nach Ablauf der Verjähr ungsfrist für Mängelansprüche zu  vernichten. Zuvor hat er jedoch 
dem AG die Übergabe dieser Unterlagen anzubieten und ihn von der beabsichtigten Vernichtung zu benachrichtigen. 

7.3 Zurückbehaltungsrechte des AN hinsichtlich der von ihm erstellten und für die Durchführung de r Planung und die 
Realisierung des Bauvorhabens erforderlichen Planungs- und Bauunterlagen sind ausgeschlossen. 

§ 8 
Kündigung 

8.1 Der AG kann d en Vertrag über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus jederzeit aus wichtigem Grund kündigen. Ein 
wichtiger Kündig ungsgrund liegt insbesondere vor, wenn der AG seine Planungs- und/ode r Baua bsichten für das  
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Bauvorhaben au fgeben muss, er  das Baugrunds tück an einen Dr itten veräuß ert, w enn der A N seine Zahlunge n 
eingestellt hat, das Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt worden oder die Leistungsfähigkeit des AN aus 
anderen Gründen so nachhaltig  beeinträchtigt ist, dass e in Vertrauen in die w eitere vertragsgerechte Erfüllung nicht 
mehr besteht. 

Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt auch dann vor, wenn der AN es unterlässt, einer bindenden Weisung des A G 
nachzukommen oder nachhaltig die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen vernachlässigt bzw. unterlässt und ihn der 
AG schriftlich unter Benenn ung der zu beanstand enden Umstände abgemahnt und der AN  nicht unverzüglich nach  
Zugang der Abmahnung die beanstandeten Umstände behoben hat oder wenn andere Umstände gegeben sind, die  
es dem AG unzumutbar ma chen, das Vertragsver hältnis mit dem AN fortzusetzen oder wenn das 
Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener Umstände erheblich und  
nachhaltig gestört ist. 

Im Falle wiederholter T erminüberschreitungen durch den A N ist der AG nach erfolgloser Setzung ein er 
angemessenen Frist berechtigt, den Vertr ag aus  w ichtigem Grund fristlos zu kün digen und die A usführung aller  
vertraglich vereinbarten Leistung en des AN an Dritte auf  Kosten des AN zu übertragen so wie Schadensersatz statt  
der Leistung geltend zu machen. 

8-.2 Der AN kann den Vert rag nur aus wichtigem Grund kündigen. Ein  solcher Grund  liegt insbesonder e vor, wenn das 
Vertrauensverhältnis zw ischen den Parteien auf  G rund nach Vertragsschluss eingetretener u nd vom AG  zu 
vertretender Um stände erhe blich und nachhaltig  gestört ist ode r wenn d er A G eine ihm obliegende wesentliche 
Mitwirkung trotz Fristsetzungen und Na chfristsetzungen unterlässt und dadurch de n AN w esentlich behindert, seine 
Leistungen vertragsgerecht ausz uführen oder wenn der A G mi t einer fälligen Za hlung in Verzug  gerät u nd trotz 
mehrfacher Mahnungen ausstehende Zahlungen nicht leistet. Bei Streit über die Berechtigung der Höhe eines fälligen 
Zahlungsanspruchs ist eine Kündigung ausgeschlossen, wenn der AG berechtigte Gründe für einen Einbehalt darlegt 
und den nach seiner Auffassung berechtigten Vergütungsanteil bezahlt. 

8.3 In allen Fällen Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund bedarf es vor Ausspruch einer entsprechenden Kündigung 
einer vorhe rigen angemessenen  Nachfristsetzung mit gl eichzeitiger Kündigun gsandrohung. Bei der Kündigun g a us 
wichtigem Grund sind die maßgeblichen Umstände und d er w ichtige Grund im Kündigungsschreiben nähe r 
darzulegen und  zu erläutern. Versäumt die k ündigende Pa rtei dies, ist der jew eilige ande re Vert ragspartner 
berechtigt, eine angemessene Frist zur Begründung der Kündigung zu setzen.  

8.4 Dem AN steht bei einer freien Kündigung des AG oder bei einer Kündigung des Vertrages durch den AN aus einem  
wichtigen Grund,  den der AG zu  vertreten hat, d ie vereinbarte Vergütung fü r die  erbrachten un d daneben für di e 
beauftragten, je doch wegen d er Kündigung nich t mehr e rbrachten Leistungen z u (im Falle eine r Kündigung a us 
wichtigem Grund  als Schadensersatz). Der AN m uss sich  jedoch dasjenige anrechnen lass en, w as er infolge der 
Aufhebung des Vertrages an Au fwendungen ers part hat  ode r durch ande rweitige Ver wendung se iner Arbeitskraft  
erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 

Die als Ersparnis in Abzug zu bringenden Auf wendungen werden auf 95% d es auf die nicht  mehr erbrachte n 
Leistungen entfa llenden Honorar s pauschaliert u nd festgelegt. Beiden Parteien bleibt j edoch vo rbehalten, einen  
jeweils höheren oder niedrigeren Anteil der ersparten Aufwendungen nachzuweisen. 

Etwaige, infolge  der Kündigun g vom AN angenommene Ersatzaufträge od er bös willig ni cht angenomme ne 
Ersatzaufträge sind nicht zu be rücksichtigen, wenn der AN sich 95% der Vergütung für den  nicht mehr erbrachten, 
jedoch beauftragten Leistungsteil als ersparte Aufwendungen abziehen lässt.  

Andernfalls steht dem A G das Recht zu, sich auf ander weitigen Erwerb zu berufen. Im Übrigen ist d ie Vergütung für 
sämtliche Änderungs- und Zusatzleistungen als Kompensation auf den bestehe nden restlichen Vergütungsansp ruch 
für nicht erbrachte Leistungen anzurechnen, wenn der AN über die gesetzliche Vermutung hinaus Ansprüche geltend 
macht. 

Will der AG  einen Abzug wegen Erwerbs durch anderweitige Verwendung der Arbeitskraft des A N oder böswilliger 
Unterlassung anderweitigen Erwerbs vornehmen, so trägt er insoweit dem Grunde und der Höhe nach die Beweislast. 
Davon unbe rührt bleibt die Verpf lichtung des AN, et waige Ersatz einkünfte wegen einer möglichen ander weitigen 
Verwendung seiner Arbeitskraft und die seiner Mitar beiter und Angestellten offen zulegen und einen etw aigen 
Nichterwerb eidesstattlich zu versichern. Ein anzurechnender anderweitiger Erwerb liegt auch dann vor, wenn der AN 
in der vorgesehen Ausführungszeit infolge der Kündigung andere Aufträge bearbeitet bzw. vorzieht oder dies böswillig 
unterlässt, es sei denn de r AN weist durch Vorla ge von Umsatzz ahlen oder  ande ren geeigneten Unterlagen nach , 
dass es hierdurch lediglich zu einer Verschiebung in der Auslastung des AN kam. 

8.5 In allen anderen Fällen einer Kündigung, also w enn der Vertrag vom AG aus einem Grund gekündig t, den der AN zu 
vertreten hat, oder wenn der AG aus einem wichtigen Grund gem. Ziff. 16.1 dieses Vertrages kündigt, oder wenn der 
AN aus einem w ichtigen Grund kündigt, den de r AG nicht zu  vertreten  hat, sind nur die bis da hin vertragsgem äß 
erbrachten, in s ich abgeschlossenen un d vom AN nachge wiesenen Leistunge n zu vergüt en und die fü r die se 
nachweisbar ent standenen not wendigen Nebe nkosten zu erstat ten. Im Falle ein er Kündigung vo m AG aus eine m 
Grund, den de r AN zu vertreten hat, besteht dieser An spruch nur dann, wenn die erbrachten Leistungen für de n AG 
auch tatsächlich verwertet sind und verwertet werden. 

Schadensersatzansprüche des AG bleiben unberührt, sofe rn de r AN die Kündigung zu vertreten  hat. Der AG ist in 
diesem Fall insbesondere  bere chtigt, die infolge der  Kündigung entstehende n Mehrkosten, v or allem aus d er 
Beauftragung eines Dritten ode r solche, die infolge eines Leistungsverzugs des A N entstehen ode r entstanden sin d, 
vom AN ersetzt zu verlangen. 

8.6 Im Falle einer  Kündigung ode r sonsti gen Been digung des Ve rtragsverhältnisses hat de r AN  seiner Arb eiten s o 
abzuschließen und die Leistungsergebnisse zusammenzus tellen und zu dokumentieren, dass ohne unangemessene 
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Schwierigkeiten eine Übernahme der Leistungen und die Weiterführung der Leistungen und des Bauvorhabens durch 
einen etwaigen Dritten möglich ist.  

Der AN hat de m AG den vollständigen Leistungsstand innerhalb von sieben K alendertagen na ch Zugang de r 
Kündigung durch Vorlage aller be reits erbrachten Leistungen (insbesondere Planungsunterlagen und Berechnungen) 
beim AG nachzuweisen. Im Übrigen haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach Möglichkeit zu fördern, 
insbesondere dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung Rechnung zu tragen und 
die nötigen Auskünfte zu erteilen.  

§ 9  
Zurückbehaltungsrecht; Anwendbares Recht 

9.1 Streitfälle berechtigen die Vertragsparteien nicht, ihre Mitwirkung an der Vertragserfüllung einzustellen. Insbesondere 
ist der AN nicht zur Einstellung seiner Arb eiten oder zur Zurückbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt. 
Etwas anderes gilt, wenn der Gegenanspruch unbestritten oder über diesen rechtskräftig entschieden ist.  

9.2 Die Parteien vereinbaren die Geltung deutschen R echts unter Ausschluß des UN-Kaufrechts, soweit nicht zwingende 
Bestimmungen ausländischen Rechts entgegens tehen. Die zwingenden Pr eisregelungen der  H OAI finden nur für 
Leistungen von Architekten und Ingenieuren An wendung, deren Si tz im Inland lieg t, soweit die Leistungen von der  
HOAI 2009 erfaßt sind und vom Inland aus erbracht werden.  

§ 10  
Arbeitsgemeinschaften 

10.1 Sofern eine Arb eitsgemeinschaft AN ist, übernimmt der mit der Vertret ung b eauftragte, im Vertrag gen annte 
Gesellschafter oder der von de r Arbeitsgemeinschaft dem AG schriftlich angezeigte Gesellschafter die Federführung. 
Es vertritt alle M itglieder der Arbe itsgemeinschaft dem AG gegenü ber. Beschränkungen seiner Vert retungsbefugnis, 
die sich aus dem A rbeitsgemeinschaftsvertrag erg eben, sind gegen über d em A G un wirksam. 
Für die Erfüllung  der vertragliche n Verpflichtungen hafte t jedes Mitglied der Arbeits gemeinschaft auch nach deren  
Auflösung gesamtschuldnerisch. 

 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den AG ausschließlich an den im Vertrag genannten Vertreter der 
Arbeitsgemeinschaft ode r nach dessen schriftlicher Weis ung ge leistet. Dies gilt  auch nach de r Auflösung der  
Arbeitsgemeinschaft. 

10.2 Bei Arbeitsgemeinschaften muss  sich  der vertraglich vereinbarte Versicher ungsschutz auf jedes Mitglied in vol ler 
Höhe erstrecken. 

10.3 Scheidet während der Du rchführung des Bauvorhabens einer de r bei  Vertragsschluss beteiligten Mitglieder aus d er 
Arbeitsgemeinschaft aus, kann der AG den Vertrag ais wichtigem Grund kündigen.  

§ 11  
Abtretung, Rechtsnachfolge, Erfüllungsort; Gerichtsstand 

11.1 Der Auftrag nehmer ist nicht be rechtigt, seine Forderungen geg en den Auftragg eber, insbesondere auf Zahlung  
jeglicher Vergütung, an Dritte ohne Einwilligung des Auftraggebers abzutreten. 

11.2 Der Auftrag geber kann ohne Zu stimmung des A uftragnehmers d en gesamten Te il oder w esentliche Teile dieses 
Vertrages auf einen oder mehrere Dritte(n) übertragen. 

 Der Auftragnehmer ist nicht befugt, ohne schriftliche Einwilligung Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte 
zu übertragen. 

11.3 Erfüllungsort für alle Leistungen ist der Ort des B auvorhabens Grundschule Bruno H.-Bürgel in 16 225 Eberswalde, 
soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.  

11.4 Gerichtsstand ist der allgemeine Gerichtsstand der Stadt Eberswalde. Die Stadt Eberswalde kann jedoch auch jedes 
andere zuständige Gericht anrufen.  

§ 12 
Schriftform 

12.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages s ollen, sofern gesetzlich nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, 
schriftlich festgelegt werden. Der Schriftform bed arf auch eine Änderung u nd/oder Ergänzung di eser Regelung . 
Soweit diese Fo rm nicht beacht et wird, hat etwaige Änderung en oder E rgänzungen des Vert rages derjenige zu  
beweisen, der sich auf sie beruft. 

 




